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Besserstellungsverbot nach Haushaltsgesetz des Bundes
Das Besserstellungsverbot nach § 8 Abs. 2 Haushaltsgesetz des Bundes (HG) legt fest, dass Zuwendungen nur gewährt werden dürfen, wenn der Antrags- bzw. Förderberechtigte seine Beschäftigten nicht besserstellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Bundes. Bei der Projektförderung gilt das Besserstel-lungsverbot nur dann, wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend (mehr als 50%) aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden. 
Das Besserstellungsverbot nach dem Haushaltsgesetz des Bundes gilt nicht, wenn die Zuwendungen der öffent-lichen Hand überwiegend von einem Bundesland geleistet werden, das Haushaltsrecht dieses Bundeslandes ein Besserstellungsverbot vorsieht und dieses vom Antragsteller eingehalten wird. 
Es gilt darüber hinaus auch nicht, soweit die projektgeförderte Einrichtung den bei ihr Beschäftigten außer den unmittelbar im Projekt Beschäftigten das Besserstellungsverbot übersteigende Gehälter aus Mitteln zahlt, die weder unmittelbar noch mittelbar von der deutschen öffentlichen Hand finanziert werden.
Der Maßstab für die Bewertung der Besserstellung nach dem Haushaltsgesetz des Bundes ist der TVöD-Bund. Höhere Vergütungen als nach TVöD-Bund dürfen nicht gezahlt werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme-genehmigung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vor. Diese ist bei Bedarf vor Abschluss entsprechender Arbeitsverträge zu beantragen. Höhere Vergütungen dürfen nicht an Projektpersonal gezahlt und bei dem übrigen Personal auch nicht aus Mitteln der deutschen öffentlichen Hand finanziert werden. Eine Ausnahme hiervon gilt lediglich für die in § 2 des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes (WissFG) vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2457), das zuletzt durch Artikel 153 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, aufgeführten Einrichtungen in dem in § 4 WissFG genannten Umfang. Das Besserstellungs-verbot gilt im Übrigen nicht nur für die Vergütungen, sondern für das gesamte Arbeitsverhältnis, also auch für sonstige monetäre und nicht-monetäre Leistungen (z. B. Arbeitszeit, Urlaubsansprüche, Zuschüsse etc.), die nur in dem Rahmen zulässig sind, in dem auch der TVöD-Bund sie zulassen würde.
Die Einhaltung des Besserstellungsverbotes ist gesichert, wenn für alle unmittelbar im Projekt mitarbeitenden Beschäftigten die Obergrenze für Vergütungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD-Bund) einge-halten wird oder eine Ausnahmegenehmigung des BMWK vorliegt. Gehälter von Geschäftsführung, die unmittel-bar im Projekt mitarbeitet, und leitenden Angestellten, die unmittelbar im Projekt mitarbeiten, sind nur bis zur Höhe von max. EG 15 bzw. EG 15Ü TVöD-Bund zulässig. Bei den Gemeinkosten sind Gehaltsbestandteile der Ge-schäftsführung, die unmittelbar im Projekt mitarbeitet, bzw. der leitenden Angestellten, die unmittelbar im Projekt mitarbeiten, ebenfalls nur bis zur Höhe von max. EG 15 bzw. EG 15Ü berücksichtigungsfähig.
Für alle Beschäftigten müssen Arbeitsplatzbeschreibungen und -bewertungen nach den Maßstäben des TVöD-Bund vorliegen.
 
Erklärungen des Antragstellers/Zuwendungsempfängers zum Besserstellungsverbot
(bitte entsprechend ankreuzen)
Werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend (mehr als 50 %) aus Zuwendungen der deutschen öffentlichen Hand bestritten?
Werden die Zuwendungen der deutschen öffentlichen Hand überwiegend von einem Bundesland geleistet und sieht das Haushaltsrecht dieses Bundeslandes ein Besserstellungsverbot vor?
Bestehen Besserstellungen gegenüber TVöD-Bund von Beschäftigten des Antragstellers, die unmittelbar im Projekt mitarbeiten?
Wurde für die bessergestellten Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie im Projekt mitarbeiten, ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahme von § 8 Abs. 2 Satz 6 HG 2024 beim BMWK gestellt 
oder 
liegen bereits Ausnahmegenehmigungen des BMWK für Besserstellungen von Beschäftigten des Antragstellers gegenüber TVöD-Bund vor
und
werden ggf. vorhandene bessergestellte Beschäftigte, die nicht unmittelbar im Projekt mitarbeiten und für die keine Ausnahmegenehmigung beantragt oder erteilt wurde, aus Mitteln bezahlt, die weder unmittelbar noch mittelbar von der deutschen öffentlichen Hand finanziert werden?
Sie sind nicht antragsberechtigt.
Ort und Datum			Name(n) der/des Vertretungsbefugten		         rechtsverbindliche Unterschrift(en)
 				(in Druckbuchstaben)				         des/der Vertretungsbefugten
Etwaige Änderungen werde(n) ich/wir unverzüglich mitteilen.
Ort und Datum			Name(n) der/des Vertretungsbefugten		         rechtsverbindliche Unterschrift(en)
 				(in Druckbuchstaben)				         des/der Vertretungsbefugten
Etwaige Änderungen werde(n) ich/wir unverzüglich mitteilen.
Ort und Datum			Name(n) der/des Vertretungsbefugten		         rechtsverbindliche Unterschrift(en)
 				(in Druckbuchstaben)				         des/der Vertretungsbefugten
Etwaige Änderungen werde(n) ich/wir unverzüglich mitteilen.
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